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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken für die Übersendung des o. g. Verordnungsentwurfs und die Möglichkeit zur Stel-

lungnahme, von der wir gerne Gebrauch machen. 

Neben den herkömmlichen Identifizierungsverfahren hat die Möglichkeit der Videoidentifizie-

rung von Mandanten in der Steuerberatung nicht nur bei international tätigen Berufsträgern, 

sondern auch in der „normalen“ Steuerberatung aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung 

deutlich an Bedeutung gewonnen. Zur Sicherheit und zum Schutze aller Beteiligten ist dabei 

eine rechtlich eindeutige und den aktuellen technischen Möglichkeiten angepasste Rechts-

grundlage unabdingbar. 

Die BStBK begrüßt daher ausdrücklich, dass mit der vorgelegten Verordnung von der Ermäch-

tigung des § 13 Abs. 2 GwG Gebrauch gemacht und nunmehr eine einheitliche Rechtsgrund-

lage für die Videoidentifizierung von Kunden bzw. Mandanten geschaffen wird. Richtigerweise 

wird dabei auf die bereits für den Finanzsektor praxiserprobten Regularien des Rundschrei-

bens der BaFin zurückgegriffen und werden diese auch für den Nichtfinanzsektor sowie hin-

sichtlich des aktuellen Stands der Technik angepasst. 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. Stefan Ruppert i. A. Kay Fietkau 
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